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Regeste

Anordnung Untersuchungshaft | ZMG Haft (393-c)

Erwägungen

E. 1
Die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland führt gegen A.________
(nachfolgend: Beschwerdeführer) ein Strafverfahren (BJS 23 16053) unter anderem wegen
Drohung (evtl. Gewalt und Drohung gegen Behörde und Beamte), Erpres- sung (evtl.
Nötigung bzw. Wucher) sowie wegen Widerhandlungen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz, das Waffengesetz und das Strassenverkehrsgesetz. Am 6. No- vember
2025 wurde der Beschwerdeführer vorläufig festgenommen. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft vom 7. November 2025 versetzte das Regionale Zwangsmass-
nahmengericht Berner Jura-Seeland (nachfolgend: Zwangsmassnahmengericht) den
Beschwerdeführer am 9. November 2025 nach Durchführung einer mündlichen
Verhandlung für die Dauer von drei Monaten, das heisst bis zum 5. Februar 2026, in
Untersuchungshaft. Dagegen erhob der Beschwerdeführer, amtlich verteidigt durch
Rechtsanwalt B.________, am 19. November 2025 Beschwerde bei der Beschwer-
dekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern (nachfolgend: Be-
schwerdekammer) und stellte folgende Anträge: Rechtsbegehren:
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